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von 11 m Breite gern. Art. 41 a Abs. 2 GSchV ist aus Sicht Hochwasserschutz somit 
ausreichend. 
Aufgrund des bestehenden naturnahen/natürlichen ökomorphologischen Zustandes 
des Gewässerabschnitts wird der Gewässerraum nach Art. 41 a Abs. 1 GSchV ermit­
telt. Die Breite bleibt 11 m Breite wie beim minimalen Gewässerraum gemäss Art. 41 a 
Abs. 2 GSchV. 

Es wurde anschliessend geprüft, ob eine asymmetrische Anordnung oder eine Harmo­
nisierung mit bestehenden Vorgaben in Betracht gezogen werden kann. Im Teilab­
schnitt Beginn Sehwandenbach bis Bahnlinie wird linksufrig eine Harmonisierung mit 
dem nördlichen Parzellenrand des Zweischürliwegs als sinnvoll erachtet, damit die 
linksufrigen Bauparzellen nicht unnötig vom Gewässerraum tangiert werden. Diese An­
passung ist im Festlegungsdossier bereits vorgenommen worden. 

Der Teilantrag «Harmonisierung mit Böschungsoberkante bei Parzelle Nr. 8285» wird 
nicht berücksichtigt. Beim Grundstück Kat. Nr. 8285 ist die Böschungsoberkante 
(BOK) teils breiter und teils kleiner als der min. Gewässerraum. Eine Harmonisierung 
mit der BOK ist vorliegend nicht möglich, da ab BOK ein Unterhaltsstreifen (Zugang für 
den Gewässerunterhalt sichern) in den Gewässerraum integriert werden muss. Die 
bestehende Erschliessung und der bestehende Vorplatz, sofern sie rechtmässig er­
stellt wurden, geniessen erweiterte Besitzstandgarantie (§ 15 m HWSchV)). 

Bezüglich Betroffenheit und Einschränkungen: 

S. Vorwort. Die vorliegende Gewässerraumfestlegung am Sehwandenbach wird als
rechtmässig, zweckmässig und verhältnismässig erachtet.

Antrag 13: Betreffend Bruggentenbach, Abschnitt Brugg-1 bzw. Grundstück Kat. 
Nr. 3081 (Einwendung vom 20. März 2025) 

Die Pläne (Plan Nr. 11, Bruggetenbach) seien sehr ungenau, zu Ungunsten der Ein­
wendenden. Es würden Messpunkte zwischen 780 und 781 fehlen. Es sei einfach eine 
gerade Linie durchgezogen worden, somit würde die neue Grenze bis an die Haus­
ecke und hinter die Stützmauer reichen. Zudem sei der Verlauf des Baches ca. 2 m 
näher bei der gegenüberliegenden Parzelle Bärenweid Nr. 2. 

Mit der vorliegenden Gewässerraumfestlegung könne nicht einmal mehr eine Wärme­
pumpe oder ein Unterstand für die Autos realisiert werden. 

Es sei unklar, wann das Gewässer mit dem früheren Namen «Entwässerungsbach Nr. 
6» zum Bruggetenbach wurde. Das Gewässer liege nicht im Schutzgebiet. Es sei zu­
dem nicht klar, weshalb die Grenzen des Baches plötzlich neu und ungenau gezogen 
würden. Der Entwässerungsbach sei nicht von lokaler Bedeutung und auf gesamter 
Strecke bis hinunter zum Sagenbach bereits zugebaut. Übrigens führe der Bach nur 
Wasser, wenn es regne, sonst sei dieser fast trocken. 

Mit der vorgeschlagenen Gewässerraumfestlegung bzw. mit solchen ungerechtfertig­
ten Einschränkungen würde das Grundstück Kat. Nr. 3081 enorm an Wert verlieren. 

Entscheid der Baudirektion 

Der Antrag wird berücksichtigt. 
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Begründung 

Zu den Gewässereigenschaften: 
Als Grundlage für die Gewässerraumfestlegung dient der kantonale Plan der öffentli­
chen Oberflächengewässer. Aktuell rechtskräftig ist die Verfügung Nr. 11 vom 7. Ja­
nuar 2015. Der Bruggetenbach ist aber mindestens seit 1988 als öffentliches Gewäs­
ser festgesetzt (Verfügung Nr. 1947 vom 24. August 1988). Im Rahmen der periodi­
schen Bestandesbereinigung des Gewässerplans wurde überprüft, ob er die Kriterien 
für die Gewässereigenschaft erfüllt. Dabei wurde die Gewässereigenschaft im Sinne 
der Gesetzgebung weiterhin bestätigt, auch wenn der natürliche Abfluss gering ist. Ge­
mäss historischer Gewässerkarte des Kantons Zürich ist sein Verlauf seit ca. 1850 un­
verändert. 

Zum Gewässerraum: 
Der Bruggetenbach verläuft offen entlang der südlichen Parzellengrenze des Grund­
stücks Kat. Nr. 3081. Der Bruggetenbach weist im Abschnitt Brugg-1 (d.h. im Bereich 
des Grundstücks Kat. Nr. 3081) eine aktuelle Gerinnesohlenbreite von 0.6 m. Aufgrund 
der eingeschränkten Breitenvariabilität des Wasserspiegels -gestützt auf§ 15 k 
Abs. 2 HWSchV -lässt sich die natürliche Sohlenbreite auf 0.9 m festlegen. Der mini­
male Gewässerraum von 11 m Breite gern. Art. 41 a Abs. 2 GSchV ist somit korrekt. 
Gewässer sind ein dynamisches System und naturgemäss ist die Gerinnesohle nicht 
geradlinig. Aus diesem Grund -und als Vereinfachung des Vollzugs -werden die Ge­
wässerraumlinien i.d.R. generalisiert, um unzählige Vor- und Rücksprünge zu vermei­
den. Dabei wird darauf geachtet, dass infolge Generalisierung keine unverhältnismäs­
sige Mehrbelastung der angrenzenden Grundstücke entsteht. Im Abschnitt Brugg-1 
wurde (Stand öffentliche Auflage) eine Generalisierung vorgeschlagen, welche zu ei­
ner Verschiebung um rund 1 m ins Grundstück Kat. 3081 führte. 

Aufgrund der Einwendung wurde die Generalisierung des Gewässerraums überprüft. 
Die Prüfung ergab, dass vorliegend auf die Generalisierung verzichtet werden kann, 
weil vorliegend die Vor- und Rücksprünge vertretbar sind. 

Am Abschnitt Brugg-1 des Bruggetenbachs wird der minimale Gewässerraum von 
11 m Breite gern. Art. 41 a Abs. 2 GSchV, symmetrisch zur aktuellen Bachachse, fest­
gelegt. Dies ist nun in den Festlegungsunterlagen berücksichtigt. 

Zum Wertverlust und zu den Einschränkungen: 

S. Vorwort.

Der Gewässerraum von 11 m Breite entspricht ungefähr dem bisherigen kantonale Ge­
wässerabstand von 5 m gern.§ 21 WWG und ist kleiner als die Übergangsbestimmun­
gen zur Änderung der GSchV vom 4. Mai 2011 (vorliegend: 17.8 m übergangsrechtli­
cher Uferstreifen). Das heisst, der Gewässerraum führt zu keinen zusätzlichen Ein­
schränkungen, sondern zu einer baulichen Erleichterung für das Grundstück Kat. Nr. 
3081. Das bestehende Wohngebäude (Assek. Nr. 1397) ist vom Gewässerraum nicht 
betroffen. Unverhältnismässige, zusätzliche Einschränkungen oder sogar ein Wertver­
lust der Liegenschaft sind nicht ersichtlich. 

Die vorliegende Gewässerraumfestlegung am Bruggetenbach wird als rechtmässig, 
zweckmässig und verhältnismässig erachtet. 




















